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Betreff 
 
Beschluss zum Beitritt der Hansestadt Osterburg (Altmark) zur Kommunalen IT-Union eG 
(KITU) 
 
 
Beschlusstext: 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachen-Anhalt (KVG 
LSA) beschließt der Stadtrat der Hansestadt Osterburg (Altmark) den Beitritt der Hansestadt 
Osterburg (Altmark) zur Kommunalen IT-UNION e.G. (KITU) mit Wirkung zum 01.06.2019. 
 

........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
Die Erwartungen an die Kommunen bezüglich ihrer Dienstleistungen für Bürger und Wirt-
schaft steigen. Insbesondere steigen die Anforderungen und Erwartungen an transparente 
und effiziente Verwaltungsstrukturen. Der Wettbewerb der Regionen um Bürger und Wirt-
schaft nimmt zu. Zugleich gewinnen die demografischen Entwicklung und die kommunale Fi-
nanzsituation als begrenzender Faktor der kommunalen Arbeit an Gewicht. Der Einsatz von 
Informationstechnologie (IT) ist ein zentrales Instrument, um diesen Herausforderungen 
gewachsen zu sein. Zugleich wird IT als eigene Qualität der kommunalen Leistungserbrin-
gung gerade von jüngeren Bürgern und Unternehmen nachgefragt. Vor diesem Hintergrund 
bieten sich die Bündelung der kommunalen Nachfrage in Sachsen-Anhalt, die Beratung der 
Kommunen bei der Bedarfsdefinition und der fachlich begleitete Einkauf der benötigten IT-
Lösungen an. Dies soll durch die Kommunale IT-UNION e.G. (KITU) erfolgen. 
Durch die Mitbenutzung größerer Strukturen beim Betrieb von IT lässt sich eine höhere Effi-
zienz erreichen und damit Haushaltsmittel einsparen. 
Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen können zeitnah und in der Zusammen-
arbeit mit anderen Kommunen umgesetzt werden. 



 
Die zunehmende Komplexität beim Einsatz von IT und die steigenden Anforderungen an 
Datenschutz und Datensicherheit verursachen einen immer größer werdenden Bedarf an 
qualifiziertem und sachkundigen Personal. Diese Ressourcen kann die Verwaltung aus eige-
nen Mitteln zukünftig nicht mehr zur Verfügung stellen. 



 

Folgende Vorteile ergeben sich durch eine interkommunale Zusammenarbeit: 
 

 die Verbesserung der strategischen Ausrichtung im IT-Bereich 

 die Möglichkeit eines intensiven Erfahrungsaustausches 

 die Zurverfügungstellung eines bedarfsorientierten Dienstleistungsangebotes im IT-
Bereich, welches man sich im Bedarfsfall ohne zeitintensives und formales Beschaf-
fungsverfahren bedienen kann 

 die Beratung zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage 
 
 
 
Empfehlung der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Im Rahmen des Beitritts müsste die Hansestadt Osterburg (Altmark) ein Genossenschafts-
anteil in Höhe von 5.000 € erwerben. Bei Austritt würde der Betrag erstattet werden. 
Der jährliche Mitgliedsbetrag würde 600 € betragen.Anlagen: 
 
Satzung der KITU 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
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